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Vortragsordnung

Zweck dieser Vortragsordnung ist die Regelung von vergüteten Vorträgen zu den Verein betreffen-
den Themen durch Vereinsmitglieder und Angestellte.
Diese Vortragsordnung wurde in der ordentlichen Mitgliederversammlung vom 16. Juni 2020 be-
schlossen und zuletzt in der ordentlichen Mitgliederversammlung vom 14. Dezember 2023 geän-
dert.

1. Feststellungen

Die Feststellungen in diesem Abschnitt sind reine Folgerungen aus bestehenden Regelungen. Sie
führen keine neuen Regelungen ein und dienen lediglich dazu, die Rechtsauffassung des Vereins zu
dokumentieren.

Mitgliedern des Vereins ist es gestattet, von externen Organisationen ein Honorar für privat ge-
haltene Vorträge und sonstige Veranstaltungen (im Folgenden nur „Vorträge“) zu Themen, die
den Verein betreffen, anzunehmen. Weiterhin ist es Mitgliedern des Vereins gestattet, sich für
derartige Vorträge Reise- und/oder Übernachtungskosten erstatten zu lassen. Dem steht weder
geltendes Recht noch eine vereinsinterne Bestimmung entgegen.

Für durch den Verein organisierte Vorträge und Vorträge, an denen sich der Verein beteiligt, dür-
fen und sollen Mittel des Vereins im Sinne der Satzungszwecke eingesetzt werden.

1a. Ausnahmen

Angestellte des Vereins dürfen für Vorträge, die den Verein betreffen, keine Bezahlung anneh-
men, die über die reine Übernahme der entstandenen Reise- und/oder Übernachtungskosten
hinausgeht. Die Bezeichnung der Bezahlung ist dabei irrelevant. Einer Annahme einer höheren
Bezahlung steht ausnahmsweise nichts entgegen, wenn die Differenz an den Verein gespendet
wird.

Erhält eine Person eine Vergütung für einen Vortrag zu Themen, die den Verein betreffen, ist die
Übernahme oder Erstattung der Reisekosten durch den Verein ausgeschlossen.
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2. Nutzung von Vereinsmitteln

Erhält ein_e Vortragende_r von einer externen Organisation eine Vergütung für einen Vortrag,
welche über die reine Erstattung der entstandenen Reise- und/oder Übernachtungskosten hin-
ausgeht, übernimmt sie_er privat die Verantwortung für diesen Vortrag. Der Verein kann dennoch
als Mitorganisator oder Beteiligter auftreten. Für die Organisation und Durchführung solcher Vor-
träge werden allerdings keine Vereinsmittel aufgewendet.
Diese Regelung gilt nicht für die Bereitstellung von Informationsmaterialien, die der Verein ohne-
hin vorhält. Die Verbreitung dieser Materialien stellt eine unmittelbare Umsetzung der Satzungs-
zwecke dar und ist insofern zu unterstützen.

3. Transparenzverpflichtung für Vorstandsmitglieder

Die Mitglieder des Vorstandes werden verpflichtet, Informationen zu Vorträgen zu Themen, die
den Verein betreffen, und für welche sie eine externe Bezahlung erhalten haben, auf der Transpa-
renzseite des Vereins zu veröffentlichen. Diese Informationen müssen mindestens die folgenden
Angaben enthalten: den Monat und das Jahr des Vortrages; die Namen der Vorstandsmitglieder,
die für den Vortrag eine Bezahlung erhalten haben; die_der Auftraggeber_in; die Höhe des Hono-
rars.
Als Bezahlung im Sinne dieser Regelung gilt auch die reine Übernahme von Reise- und/oder Über-
nachtungskosten.
Entsprechende Vorträge, die ein Mitglied des Vorstandes im Rahmen eines externen Anstellungs-
verhältnisses hält, sind von dieser Transparenzverpflichtung ausgenommen, sofern auf der Trans-
parenzseite des Vereins ein jährlicher allgemeiner Hinweis dazu veröffentlicht wird, der mindes-
tens den Namen der Arbeitgeber_in und, wenn angebracht, die jeweilige Organisationseinheit
enthält.
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